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Checkliste - Projektauswahlkriterien der Lokalen Aktionsgruppe LAG Haßberge e. V. (Stand 22.06.2022) 
 

Projekttitel: Dorfmitte Bundorf 

Projektträger: Gemeinde Bundorf 

Datum Projektauswahl: 25.01.2024 

Lfd. Nummer Projektauswahlverfahren: 2 

 
 

 Pflichtkriterien 0 Punkte 1 Punkt 2 Punkte 3 Punkte  Erreichte 

Punktzahl 

1. Übereinstimmung mit 
den Zielen in der LES  
 
Mindestpunktzahl 1  

Kein Beitrag zu einem 

Handlungsziel 

 

Beitrag zu einem 

Handlungsziel 

Beitrag zu zwei 

Handlungszielen 

Beitrag zu mindestens 

drei Handlungszielen 

 

2 

 Begründung für Punktevergabe: 

Das Projekt leistet einen Beitrag zur Erfüllung des EZ 2 „Lebensumfeld“ und darunter zu den HZ 2.1 und 2.3.  

HZ 2.1 fordert vorgenutzte Flächen zu recyceln, Gebäude einer sinnvollen Nutzung zuzuführen sowie Ortskerne zu beleben und ihre 

Funktionsfähigkeit zu erhalten.  

HZ 2.3 fordert die Unterstützung von Integration und Inklusion, bürgerschaftlichem Engagement, sozialem Zusammenhalt und der Stärkung 

von Vereinsstrukturen. Empfohlene Maßnahmen sind hier u.a. die Schaffung und Erhaltung sozialer Treffpunkte. 

 

Mit dem Projekt werden die Indikatoren von HZ 2.1 „Anzahl an Veranstaltungen und Maßnahmen zur Innentwicklung“ (1 von 1) 

Und HZ 2.3 „Anzahl der Maßnahmen zur Unterstützung der Vereine, des Ehrenamts und bürgerschaftlichen Engagements“ (1 von 2) und 

„Anzahl der geschaffenen / aufgewerteten / weiterentwickelten Treffpunkte und Kooperationsstrukturen / -formaten“ ( 1 von 2 ) erfüllt. 

  



 

2 

 Pflichtkriterien 0 Punkte 1 Punkt 2 Punkte 3 Punkte  Erreichte 

Punktzahl 

2. Grad der Bürger-  
und/ oder 
Akteursbeteiligung  
 
 
Mindestpunktzahl 1  

Keine öffentliche 

Information oder 

Beteiligungsmöglichkeit  

 

 

Öffentliche 

Information und 

Sensibilisierungs-

prozesse erkennbar 

Einbindung bzw. 

Beteiligungsmöglichkeit 

bei Planung oder 

Umsetzung oder Betrieb 

des Projektes  

Einbindung bzw. 

Beteiligungsmöglichkeit 

bei Planung und/oder 

Umsetzung und/oder 

Betrieb des Projekts  

 

 

2 

 Begründung für Punktevergabe: 

Die BürgerInnen und Vereine wurden in der Planung der Sanierung und Erweiterung des Rathauses und der Sporthalle zum Bürgerhaus aktiv 

mit eingebunden. Es fanden Gespräche und Versammlungen mit den Mitgliedern vom Sportverein und Verantwortlichen anderer Vereine 

statt. Die Bürger wurden persönlich angesprochen und nach Ihren Vorstellungen gefragt. Auch bei der Gestaltung der Inneneinrichtung 

wurden die Vorstellungen und Anmerkungen der Vereine bei der Planung berücksichtigt. Die Mitglieder und Helfer des Sportvereins 

übernehmen den Betrieb komplett. Es sollen regelmäßig Veranstaltungen für und mit BürgerInnen stattfinden (u.a. Alt-/Neubürgerfeste). 

 

3. Nutzen für das LAG-
Gebiet  
 
 
Mindestpunktzahl 1  

Keine Bedeutung oder 

Nutzen 

Nutzen für eine LAG-

Gemeinde oder nur 

lokale Bedeutung 

 

Nutzen für mehrere LAG-
Gemeinden oder für Teile 
des LAG-Gebietes 
 

Nutzen für das gesamte 

LAG-Gebiet und ggf. über 

die LAG hinaus 

 

1 

 Begründung für Punktevergabe: 

Das Projekt hat lokale Bedeutung und vorrangig einen Nutzen für die Bevölkerung von Bundorf und seinen Gemeindeteilen. Es leistet einen 

Beitrag zur Stärkung des sozialen Miteinanders vor Ort und zur Stärkung der örtlichen Vereine. 
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 Pflichtkriterien 0 Punkte 1 Punkt 2 Punkte 3 Punkte  Erreichte 

Punktzahl 

4.  Beitrag zur 
Eindämmung des 
Klimawandels bzw. 
zur Anpassung an 
seine Auswirkungen 
 
Mindestpunktzahl 1  

Negativer Beitrag Neutraler Beitrag bzw. 
keine Bezugspunkte 
zu dem Thema 

Indirekter positiver 
Beitrag 
(sekundäres Projektziel) 

Direkter positiver Beitrag 
(primäres Projektziel) 

 
 

1 

 Begründung für Punktevergabe: 
Durch das Projekt wird ein neutraler Beitrag zur Eindämmung des Klimawandels und zur Anpassung an dessen Auswirkungen geleistet. 

5. Beitrag zu Umwelt-, 
Ressourcen- und / 
oder Naturschutz  
 
Mindestpunktzahl 1  

Negativer Beitrag Neutraler Beitrag bzw. 
keine Bezugspunkte 
zu dem Thema 

Indirekter positiver 
Beitrag 
(sekundäres Projektziel) 

Direkter positiver Beitrag 
(primäres Projektziel) 

 
 

1 

 Begründung für Punktevergabe: 
Durch das Projekt wird ein neutraler Beitrag zum Umweltschutz geleistet.  
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 Zusatzkriterien 0 Punkte 1 Punkt 2 Punkte 3 Punkte Erreichte 
Punktzahl 

6.  Beitrag zur Sicherung 
der Daseinsvorsorge 
bzw. zur Steigerung der 
Lebensqualität 
 

Kein Beitrag oder 
Nutzen 
 

Bezugspunkte zur 
Sicherung der 
Daseinsvorsorge bzw. 
Steigerung der Lebens-
qualität erkennbar 

Indirekter positiver 
Beitrag 
(sekundäres Projektziel) 

Direkter positiver 
Beitrag 
(primäres Projektziel) 

 
3 

 Begründung für Punktevergabe: 
Das Projekt leistet einen direkt positiven Beitrag zur Sicherung der Daseinsvorsorge und der Steigerung der Lebensqualität in Bundorf. 
Durch das neu geschaffene Bürgerhaus und die hier stattfindenden Angebote ( z.B. Lichtstuben, Seniorentreffs, VHS-Kurse, Vereinstreffen 
und sonstige Veranstaltungen) werden Angebote für junge und alte Bürger geschaffen. Der örtliche Zusammenhalt und Vereinsstrukturen 
werden hierdurch gestärkt und dem Wegzug der Bevölkerung entgegengewirkt. Die Integration der Neubürger wird unterstützt. Der neue 
soziale Treffpunkt soll das Dorfleben beleben und attraktiv gestalten. 
 

7.  Förderung der 
regionalen 
Wertschöpfung   

Keine 
Berücksichtigung. 

Bezugspunkte zur 
Förderung der 
regionalen 
Wertschöpfung 
erkennbar 

Indirekter positiver 
Beitrag 
(sekundäres Projektziel) 
 

Direkter positiver 
Beitrag 
(primäres Projektziel) 
 

 
 

1 

 Begründung für Punktevergabe: 
Das Projekt leistet einen Beitrag zur Erhaltung der (sozialen) Daseinsvorsorge in der Gemeinde. Bevölkerungswegzug wird durch 
Attraktivierung des ländlichen Raumes entgegengewirkt, Fach- und Arbeitskräfte in der Region gehalten, indirekt wird so ein Beitrag zur 
Förderung der regionalen Wertschöpfung geleistet. 
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 Zusatzkriterien 0 Punkte 1 Punkt 2 Punkte 3 Punkte Erreichte 
Punktzahl 

8.  Beitrag zum sozialen 
Zusammenhalt  

Kein Beitrag 
 

Bezugspunkte zur 
Stärkung des sozialen 
Zusammenhalts 
erkennbar 

Indirekter positiver 
Beitrag 
(sekundäres Projektziel) 
 

Direkter positiver 
Beitrag 
(primäres Projektziel) 
 

 
3 

 

 Begründung für Punktevergabe: 
Der demographische Wandel stellt eine große Herausforderung für das LAG-Gebiet und im Besonderen für dünnbesiedelte Gemeinden wie 
Bundorf dar. Hier ist es besonders wichtig Maßnahmen zu ergreifen, die das Zusammenleben in der Gemeinde stärken. Mit der Schaffung 
eines sozialen Treffpunkts und den hier stattfindenden Veranstaltungen wird ein direkt positiver Beitrag zur Stärkung des sozialen 
Zusammenhalts geleistet, das Gemeinschaftsgefühl und Vereinsleben /-strukturen gestärkt.  
 

9.  Beitrag zu weiteren 
Entwicklungszielen  

Kein Beitrag zu 
weiteren 
Entwicklungszielen 
 

Inhaltlicher Beitrag zu 1 
weiteren 
Entwicklungsziel  

Inhaltlicher Beitrag zu 2 
weiteren Entwicklungs-
zielen  

Inhaltlicher Beitrag zu 
mehr als 2 weiteren 
Entwicklungszielen  

 
1 

 

 Nennung des/der EZ und Begründung für Punktevergabe: 
Das Projekt leistet einen Beitrag zur Erhaltung der (sozialen) Daseinsvorsorge in der Gemeinde. Bevölkerungswegzug wird durch 
Attraktivierung des ländlichen Raumes entgegengewirkt, Fach- und Arbeitskräfte in der Region gehalten. Ebenso wir der Zuzug von Fach- 
und Arbeitskräften gefördert. Indirekt wird so ein Beitrag zur Förderung der regionalen Wertschöpfung geleistet. 
Somit trägt es zur Erfüllung des Handlungsziels 3.4 im Entwicklungsziel 3 Wirtschaft und Bildung bei. 
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 Zusatzkriterien 0 Punkte 1 Punkt 2 Punkte 3 Punkte Erreichte 
Punktzahl 

10.  Innovationsgehalt  
 
 

Kein innovativer 
Ansatz  
 
 

Lokal innovativer Ansatz 
(z.B. für betroffene 
Gemeinde) 

Regional innovativer 
Ansatz (z.B. für LAG-
Gebiet neuartig) 

Überregional 
innovativer Ansatz (z.B. 
über LAG-Gebiet 
hinaus) 

 
1 

 Begründung für Punktevergabe: 

Das Projekt stellt einen innovativen Ansatz im Gemeindegebiet dar. Nach der Sanierung durch Mittel der Städtebauförderung soll das 

Bürgerhaus Bundorf, als zentral in der Ortsmitte gelegenes Gebäude, der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Es soll als zentrale 

Anlaufstelle für die Bürger und Vereine dienen. Die Gemeinde ist stolz darauf, in den vergangenen Jahren eine Vielzahl von Neubürgern 

gewonnen zu haben. Diese können mit dem Treffpunkt für alle Generationen, noch aktiver in das Gemeinschaftsgefüge integriert werden. 

Das Gemeinschaftshaus trägt dazu bei, dass das Dorfleben im Gemeindegebiet belebt und attraktiv gestaltet wird. 

 

11.  Vernetzter Ansatz 
zwischen Partnern und/ 
oder Sektoren und/oder 
Projekten  

Kein Beitrag zur 

Vernetzung 

Vernetzung bzw. 
Zusammenarbeit 
zwischen Partnern oder 
Sektoren 
oder Projekten gegeben 

Vernetzung bzw. 

Zusammenarbeit 

zwischen Partnern und 

Sektoren oder Projekten 

gegeben 

Vernetzung bzw. 

Zusammenarbeit 

zwischen Partnern, 

Sektoren und Projekten 

gegeben 

 

1 

 Begründung für Punktevergabe: 

Eine Vernetzung findet unter den Nutzern der Einrichtung statt, wie z. B. Feuerwehrverein, Sportverein, Kriegerverein, Kolpingverein, VHS 
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 Regionale Kriterien  0 Punkte 1 Punkt 1 Punkt 1 Punkt Erreichte 
Punktzahl 

12. Alleinstellungsmerkmal, 
regionale Identität, 
Bekanntheitsgrad  
 
Mehrfachnennungen 
möglich 

Kein Beitrag Beitrag zur 
Aufwertung/Stärkung 
der regionalen 
Alleinstellungsmerkmale 
 

☐ 

Beitrag zur 
Identifikationssteigerung 
der Bewohner mit der 
Region Haßberge 
 

☒ 
 

Beitrag zur Steigerung 
des Bekanntheitsgrades 
der Region  
 
 

☐ 

 
 

1 

 Begründung für Punktevergabe: 
Durch das Projekt wird ein neues Dorfgemeinschaftshaus geschaffen, das ein Alleinstellungsmerkmal für die Gemeinde 
Bundorf ist. Darüber hinaus trägt der neue soziale Treffpunkt zu einer Identifikationssteigerung der Bevölkerung mit der 
Region bei. 
 

 

 Regionale Kriterien  0 Punkte 1 Punkt 2 Punkte 3 Punkte Erreichte 
Punktzahl 

13. Beitrag zur 
Öffentlichkeitswirkung  

Kein Beitrag 
 

Öffentlichkeitsarbeit/ 
-wirkung durch mind. 
eine Maßnahme 

Öffentlichkeitsarbeit/ 
-wirkung ist Bestandteil 
des Projektes durch 
mind. zwei Maßnahmen 
 

Öffentlichkeitsarbeit/ 
-wirkung ist Bestandteil 
des Projektes mittels 
Presse- und 
Medienarbeit oder 
sonstigen konstanten 
Maßnahmen  

 
 

2 

 Begründung für Punktevergabe: 
Öffentlichkeitsarbeit und -wirkung ist Bestandteil des Projektes. Es soll für die gesamte Bevölkerung eine große 
Eröffnungsveranstaltung stattfinden, die auf unterschiedlichen Wegen beworben wird. Darüber hinaus werden spezielle 
Veranstaltungen stattfinden, für die ebenfalls ständig Öffentlichkeitsarbeit betrieben wird. 
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Gesamtbewertung 

 

Ergebnis aus 
Pflicht-, Zusatz- und Regionalen Kriterien  

    

5 Pflichtkriterien 
(mindestens 1 Punkt/Kriterium) 

7 

6 Zusatzkriterien 10 

2 Regionale Kriterien 
 

3 
 

  

Erreichte Gesamtpunktzahl 
(maximal 39, mindestens 17 Punkte) 

20 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Anforderungen erfüllt (ja / nein) 

Erforderliche Mindestpunktzahl für die 
Auswahl eines Projekts 

☒ ☐ 

Pflichtkriterien (1 - 5) ☒ ☐ 
 
 

 

Zusätzliche Anforderungen für Projekte 
> 250.000 Euro Zuwendung 

Mindestpunktzahl 
Erreichte 
Punktzahl 

Erfüllt  
ja        nein 

> 80 % der Maximalpunktzahl (33+6) 32  ☐ ☒ 

Beitrag zu mindestens zwei Entwicklungszielen gegeben ☒ ☐ 

Zusätzliche Anforderungen sind erfüllt: ☐ ☒ 
 

Bemerkungen: 

 

 

______________________________  ____________________________________________ 

Haßfurt, Datum     Unterschrift Geschäftsführung LAG Haßberge e.V. 


